
Stadt Grevesmühlen 
 
Vorlage öffentlich 
VO/12SV/2025-2243 
öffentlich 

 

 

Beschluss über die Beteiligung an der Anschaffung 
eines gemeinsamen Hygieneanhängers der Stadt und 

des Amtes Grevesmühlen-Land sowie über die 
entsprechende Kostenteilungsvereinbarung 

Organisationseinheit: 

Haupt- und Ordnungsamt 
Datum 

22.05.2025 
Sachbearbeiter: 

Anne Burmeister 
Verfasser: 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen 
(Vorberatung) 23.06.2025 Ö 

Umweltausschuss Stadt Grevesmühlen 
(Vorberatung) 30.06.2025 Ö 

Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen (Vorberatung) 01.07.2025 Ö 
Stadtvertretung Grevesmühlen (Entscheidung) 14.07.2025 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
Die Stadtvertretung beschließt, sich an der gemeinsamen Beschaffung des 
Hygieneanhängers zu beteiligen und die Kostenteilungsvereinbarung wie vorgeschlagen 
abzuschließen. 

 

Sachverhalt 
Für das Amt Grevesmühlen-Land und die Stadt Grevesmühlen ist ein gemeinsamer 
Hygieneanhänger zu beschaffen. Der Anhänger und dessen Beladung soll dafür dienen, 
dass bei Brandeinsätzen die Kameradinnen und Kameraden, welche im Atemschutzeinsatz 
gewesen sind, noch an der Unfallstelle die kontanimierte Einsatzbekleidung austauschen 
können. Dies entspricht den Vorgaben der Feuerwehrunfallkasse und ist somit dringend 
erforderlich. Der Standort des Anhängers wird in der Ortsfeuerwehr in Hanshagen sein. 

Um die Kostenverteilung der Anschaffungs- sowie Folgekosten des zu beschaffenden 
Hygieneanhängers für die Stadt Grevesmühlen und des Amtes Grevesmühlen-Land 
vertraglich festzuhalten, ist durch die Stadtverwaltung eine Kostenverteilungsvereinbarung 
erarbeitet worden. Diese ist der Anlage zu entnehmen. 

Für die Stadt Grevesmühlen ergibt sich nach Abzug aller Fördermittel ein geschätzter 
Eigenanteil von 10.800 Euro. Da dieser zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht bekannt 
war, ist eine außerplanmäßige Auszahlung notwendig. Die Deckung erfolgt aus einem 
Haushaltsrest aus 2024 im Konto 12601.091-109 "Kauf Ausstattung Feuerwehr". 

Die Verwaltung empfiehlt, den Beteiligung an der Anschaffung sowie den Abschluss der 
Kostenteilungsvereinbarung wie vorgeschlagen zu beschließen. 

 

Finanzielle Auswirkungen 
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a.) bei planmäßigen Ausgaben:  Deckung durch Planansatz in Höhe von: 0,00 € 

Gesamtkosten: 00,00 € im Produktsachkonto ( PSK ): 
12601.78431000-

12601019 

  

b.) bei nicht planmäßigen Ausgaben:  Deckung erfolgt über:  

Gesamtkosten: 10.800,00 € 1. folgende Einsparungen : 

zusätzliche Kosten: 00,00 € im PSK 12601.091-109 in Höhe von: 10.800,00 € 

  Bezeichnung   

im PSK 00000.00000000 in Höhe von: 00,00 € 

Bezeichnung   

im PSK 00000.00000000 in Höhe von: 00,00 € 

Bezeichnung   

…   

2. folgende Mehreinnahmen:  

im PSK 00000.00000000 in Höhe von: 00,00 € 

Bezeichnung   

im PSK 00000.00000000 in Höhe von: 00,00 € 

Bezeichnung   

im PSK 00000.00000000 in Höhe von: 00,00 € 

Bezeichnung   

  

  

  

  …   

Gemäß § 50 Absatz 1 KV M-V sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen nur zulässig, wenn sie 
unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 
  

 

Anlage/n 
1 2025-05-21 Kostenteilungsvereinbarung Entwurf (PDF)  (öffentlich) 

 
2 2025-05-21 Anlage 1  (öffentlich) 

 
3 2025-05-21 Anlage 2  (öffentlich) 

 
4 2025-05-21 Anlage 3  (öffentlich) 

 
5 2025-05-21 Anlage 4  (öffentlich) 
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Kostenteilungsvereinbarung

Zwischen: Amt Grevesmühlen-Land      - Amt -
Der Amtsvorsteher
Rathausplatz 1
23936 Grevesmühlen

Und: Stadt Grevesmühlen - Stadt -
Der Bürgermeister
Rathausplatz 1
23936 Grevesmühlen

§ 1 
Gegenstand der Vereinbarung

Gegenstand der Vereinbarung ist die Regelung der gemeinsamen Beschaffung eines 
Hygieneanhängers, der durch die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt und des Amtes 
genutzt werden soll, sowie die Teilung der Kosten für die Anschaffung und die folgende 
laufende Bewirtschaftung.

§ 2
Gemeinsame Beschaffung 

(1) Das Amt beschafft unter Inanspruchnahme von Fördermitteln den 
Hygieneanhänger auf eigene Rechnung und wird Eigentümerin des Fahrzeugs. 
Die Fördermittelbescheide des Landkreises Nordwestmecklenburg vom 05.05.2025 
sind als Anlage 1 beigefügt.

(2) Die Berechnung der Anschaffungskosten für den Hygieneanhänger von 50,000 € 
basiert auf einem Leistungsverzeichnis und einem Informationsangebot vom 
18.06.2024, welches als Anlage 2 beigefügt ist. Daraus ergeben sich folgende 
Finanzierungsbausteine:

Anschaffungspreis inkl. aller Nebenkosten: 50.000,00 €
Abzgl. Fördermittel   30.000,00 €
Berechneter Eigenanteil des Amtes 20.000,00 €

(3) Die Stadt verpflichtet sich zur Zahlung eines Investitionszuschusses in Höhe von 
54 % des tatsächlichen Eigenanteils des Amtes nach Rechnungslegung, der von dem 
berechneten Eigenanteil gemäß Absatz 2 abweichen kann. Etwaige Steigerungen des 
Eigenanteils von über 10 % sind vorab anzuzeigen und Einvernehmen zwischen den 
Vertragspartnern hinsichtlich der Kostenbeteiligung zu erzielen. 
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(4) Grundlage für den prozentualen Anteil der Stadt ist der Anteil an der 
Gesamtbevölkerung in der Verwaltungsgemeinschaft von Amt und Stadt laut den 
Daten des Statistischen Amtes Mecklenburg-Vorpommern zum Stichtag 30.09.2024 
(siehe Anlage 3).

(5) Das Amt stellt nach vollständiger Rechnungslegung der Stadt den vereinbarten 
Investitionskostenzuschuss in Rechnung. Die Forderung wird 14 Tage nach Erhalt der 
Rechnung ohne Abzug fällig. 

§ 3
Gemeinsame Nutzung

(1) Das Amt sichert der Stadt und allen amtsangehörigen Gemeinden für die Dauer 
der Vertragslaufzeit den ständigen Zugriff und die ständige Einsatzbereitschaft des 
Fahrzeugs zu. Ausgenommen hiervon sind Zeiten für notwendige Reparaturen. 

(2) Das Fahrzeug erhält dafür seinen ständigen Standort im Feuerwehrgerätehaus der 
Ortsfeuerwehr Hanshagen. Die Koordination der Inanspruchnahme des 
Hygieneanhängers erfolgt selbstständig zwischen den Wehrführungen der Stadt, des 
Amtes und gegebenenfalls der Gemeinden. 

(3) Für die laufende Bewirtschaftung und Unterhaltung des Hygieneanhängers 
erstattet die Stadt dem Amt pauschal jährlich 400,00 €. Diese Summe basiert auf 25% 
der geschätzten Folgenkosten gemäß Anlage 4. Der Betrag ist jährlich zum 15.03. 
fällig. Im Jahr der Bereitstellung des Hygieneanhängers sowie in dem Jahr des 
Auslaufens dieser Vereinbarung erfolgt eine anteilige Berechnung für das jeweilige 
Jahr, die durch gesonderte Rechnungslegung fällig wird. Eine Spitzabrechnung erfolgt 
nicht.

§ 4 
Laufzeit

Diese Vereinbarung wird unbefristet geschlossen. Sie kann jährlich mit einer Frist von 
drei Monaten zum Jahresende gekündigt werden, erstmals jedoch zum 31.12.2030.

§ 5
Sonstige Abreden

(1) Zum 30.06.2030 wird eine Aufstellung der tatsächlichen Kosten und eine 
statistische Auswertung der tatsächlichen Inanspruchnahme des Hygieneanhängers 
durch die Vertragspartner vorgenommen. Auf dieser Basis kann zwischen den 
Vertragspartnern gegebenenfalls ein geänderter Kostenteilungsschlüssel vereinbart 
und die weitere gemeinsame Nutzung fortgesetzt werden.

(2) Im Falle einer Kündigung erfolgt die vermögensrechtliche Auseinandersetzung 
zwischen den Vertragspartnern auf Basis der Finanzierungsbausteine gemäß § 2 
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dieser Vereinbarung unter Einbeziehung des Restwerts des Hygieneanhängers zum 
Zeitpunkt der Kündigung. Im Zweifel ist der Restwert durch gutachterliche Feststellung 
zu bestimmen.

(3) Die Anlagen 1 bis 4 sind Bestandteil dieser Vereinbarung. 

Grevesmühlen, den 

Bernardus Straathof Lars Prahler
Amtsvorsteher Bürgermeister
Amt Grevesmühlen-Land Stadt Grevesmühlen
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Von:                                    Wehrführer Stadt Grevesmühlen
Gesendet:                          28.04.2025 13:30
An:                                      "Burmeister, Anne" <A.Burmeister@Grevesmuehlen.de>
Betreff:                              WG: LV Angänger
Anlagen:                            A0240582.pdf

wie besprochen hier noch das damalige Angebot + ca. 3000€ Preissteigerung.

Stadt Grevesmühlen
Langer Steinschlag 12
23936 Grevesmühlen
Tel.: 03881/79215
Fax: 03881/79216
E-Mail: wehrfuehrer@ffw-gvm.de
Internet: www.ffw-gvm.de
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Fahrzeug- und Karosseriebau Parkentin GmbH , Doberaner Str. 31 , 18209 Bartenshagen-Parkentin

Amt Grevesmühlen Land
Herr Reimann
Rathausplatz 1

23936 Grevesmühlen

A N G E B O T Nr. A0240582(Bitte immer mit angeben!)

Datum : 18.06.2024
Bearbeiter : Neitzel
Ihre Kunden-Nr. : 09827

Sehr geehrter Herr Reimann,
  
wir danken Ihnen für Ihre Anfrage bezüglich Feuerwehranhänger 
und unterbreiten Ihnen auf der Grundlage unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen nachstehendes Angebot:  
   

Pos Anzahl Einheit Bezeichnung Einzelpreis Gesamt

1 1 Doppelachsanhänger Gesamtgewicht ca2700kg

  - Anhänger mit Kofferaufbau
  - Maße Koffer ca: 4050x2200x2100mm / LxBxH
  - Maße über alles Länge 5630mm,Breite 2240mm,
    Höhe 2770mm
  - Gesamtgewicht 2700kg
  - Auflaufeinrichtung Höhe ca 460mm
  - 12V Beleuchtung,Stecker 13-polig
  - Automatik Stützrad normal mit Halterung
  - Stützen hinten
  - Rahmen verzinkt
  - Farbe rot RAL3000
  - Beklebung
  - Auffahrklappe anstelle der Hecktüren
  - 2x Seitentür mit Personalverschluss,Position nach Absprache
  - Multiplexboden mit rutschhemmender Beschichtung
    und 2 Wasserabläufen

2 1 Um/Ausbau-Feuerwehrtechnische Ausstattung
Ausstattung:
  - Zusatzbatterie,Ladegerät,Eingangssteckdose 230V
  - Ladestation für Handsprechfunkgerät
  - verbaut auf Deichsel im Kasten
  - JFS Ladungssicherungssystem mit Containerverrieglung
    2x Fest,3x verschiebbar mit 45mm Maulweite
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Angebot Nr. A0240582  vom 18.06.2024 Seite: 2

Pos Anzahl Einheit Bezeichnung Einzelpreis Gesamt

  - Fertigung und Montage einer festen Trennwand,gefertigt aus 
    24mm Renidur(Sandwich)
  - in der Trennwand ist eine Schiebetür verbaut die im Raum 1
   vor der Trennwand läuft,die Trennwand ist beidseitig zu öffnen
vorderer Raum:
  - Eingangstür rechts
  - offenes Regal(Sortimo) für persönliche Sache links/rechts
    zur Aufnahme von 6 Stk  DIN-Kisten/600x400x220mm
  - dazwischen Kleiderstange
  - sowie 2 Fächer mit Ladungssicherung/Gurte

hinterer Raum:
  - Eingangstür rechts 
  - Aufnahme von 2 Rollcontainer 1200x800x800mm mit Deckel
  - Aufnahme von 1 Rollcontainer Hygene(siehe Ausführung BF SN)

Beladung:
   - 2x Rollcontainer Aluminium mit Deckel
     Aussenabmessungen: L 1060 x B 695 x H 840 mm - einschl. Räder
     Volumen: 415 l
   - 1x Rollcontainer Hygene mit Stiefelreinigungsanlage
     und Wasseranschluß(Vorlage BF Schwerin)
   - Lieferung/Montage einer Halterung für Standrohr
   - Lieferung/Montage einer Halterung für Hydrantenschlüssel
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Angebot Nr. A0240582  vom 18.06.2024 Seite: 3

Pos Anzahl Einheit Bezeichnung Einzelpreis Gesamt

Netto-Betrag EUR 40.023,54
+ 19,00 %  USt von 40.023,54   EUR EUR 7.604,47
Brutto-Betrag EUR 47.628,01

 
Unser Angebot hat 2 Wochen Gültigkeit.  
  
Lieferzeit:       nach weiterer Vereinbarung  ab Parkentin           
                
Zahlung:        bei Lieferbereitschaft ohne jeden Abzug   
   
Hinweis:        Grundlage dieses Angebotes sind unsere  Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen 
   
******************************************************************************************************************************
ACHTUNG - wichtige Information !
Auf Grund von weiterhin angekündigten Preissteigerungen auf den Rohstoffmärkten können wir oben genannte
Preise und Lieferzeiten aktuell nur unter dem Vorbehalt bestätigen, dass nach unserer Auftragsbestätigung keine
Materialteuerungen oder Lieferschwierigkeiten auf den Rohstoffmärkten eintreten und die Rohstoffe weiterhin
verfügbar sind. Sollten infolgedessen Teuerungen oder Lieferschwierigkeiten eintreten, werden wir uns mit
Ihnen auf angemessene Anpassungen der Preise bzw. Lieferzeiten verständigen. Ferner müssen von uns die
Preissteigerungen, die nach der Auftragsbestätigung eingehen, nachweisbar und belegbar sein.
*******************************************************************************************************************************
               
 
                                                                           
Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Angebot zusagt und stehen Ihnen bei Rückfragen gerne unter 
Telefon 038295-78224 zur Verfügung.   
  
  
Mit freundlichen Grüßen
  
   
Maik Neitzel
Fahrzeug-u.
Karosseriebaumeister

Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich

sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. Mit Ihrer Unterschrift erteilen Sie die Einwilligung, dass wir Ihre personenbezogenen Daten Erheben

und Verarbeiten. Diese Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen. Weitere Erläuterungen entnehmen Sie bitte dem Datenschutzhinweis auf unserer Internetseite

www.fk-parkentin.de

Fahrzeug- und Karosseriebau Parkentin GmbH Ostseesparkasse Rostock Geschäftsführer: Marko Schrödter

Doberaner Straße 31        18209 Bartenshagen-Parkentin IBAN: DE52 1305 0000 0505 3333 33 Vertragsgericht: Rostock HRB 112

Telefon: 038203 612-0 BIC:    NOLADE21ROS  Gerichtsstand: Bad Doberan

Fax: 038203 612-20 Commerzbank Rostock Erfüllungsort: Parkentin

E-Mail: kontakt@fk-parkentin.de IBAN: DE90 1304 0000 0104 4544 00 UST-ID-Nr.: DE 137 472 907

Internet: www.fk-parkentin.de BIC:    COBADEFFXXX Steuernummer: 079 / 108 / 00579
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Anlage 4 zur Kostenteilungsvereinbarung Hygieneanhänger vom …2025

Anschaffungskosten 50.000,00 €
Eigentanteil 20.000,00 €
Erstattung Stadt (54 %) 10.800,00 €

Folgekosten jährlich
Versicherung 300,00 €
Betriebs- und 
Schmierstoffe 300,00 €
sonstige Unterh. 1.000,00 €
Summe 1.600,00 €
Erstattung Stadt (25%) 400,00 €
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